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Verhaltenskodex, Schutzraumregeln und Selbstverpflichtung 

 

Einrichtung:  

Evangelischer Kirchenkreis Wittenberg 

Jüdenstraße 35 - 37 

06886 Lutherstadt Wittenberg 

 

 
1. Verhaltenskodex für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verhinderung 

von Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Schutzbefohlenen) 

 

Die Evangelische Kirche lebt durch Beziehungen von Menschen untereinander und mit Gott. Vertrauen soll tragfähig 

werden und bleiben. Besonders in der Arbeit Schutzbefohlenen entsteht eine persönliche Nähe und Gemeinschaft, in 

der die Lebensfreude bestimmend ist. Dieses Vertrauen darf nicht zum Schaden ausgenutzt werden. 

 

1. Unsere Arbeit mit Schutzbefohlenen und innerhalb des Teams ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen 

geprägt. Wir achten die Persönlichkeit und die Würde von Schutzbefohlenen. 

 

2. In unserer Rolle und Funktion als Mitarbeitende haben wir eine besondere Vertrauens- und 

Autoritätsstellung, mit der wir jederzeit verantwortlich umgehen. 

 

3. Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen der Schutzbefohlene 

werden von uns respektiert. Das bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und die persönliche 

Schamgrenze von Schutzbefohlenen. 

 

4. Wir wollen Schutzbefohlene in ihrer Entwicklung unterstützen. Wir wollen ihnen in unseren Angeboten 

Möglichkeiten bieten, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und ihre Identität zu 

entwickeln. Wir beziehen aktiv Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges, rassistisches und 

sexistisches Verhalten. Dies gilt sowohl für körperliche Gewalt (z. B. Körperverletzung, sexueller Missbrauch) 

als auch für verbale Gewalt (z.B. abfällige Bemerkungen, Nötigung, Erpressung) sowie für seelische Gewalt 

(z. B. Mobbing, Ausgrenzung). 

 

5. Wir wollen jegliche Art von Gewalt (siehe Punkt 4) bewusst wahrnehmen. Wir tolerieren keine Gewalt. Wir 

benennen sie und handeln zum Wohl der Schutzbefohlenen. 

 

6. Im Verdachtsfall informieren wir als Mitarbeitende die uns benannte Ansprechperson unseres Trägers (siehe 

Anlage x). Die Vorgehensweisen und unsere Ansprechpersonen sind uns bekannt. 

 

7. Wir wissen, dass diese Verhaltensregeln für alle Mitarbeitenden des Kirchenkreises Wittenberg, der 

Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gelten. 


